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I. Einleitung

Medizinische Hilfsmittel, die jeder kennt, sind beispielsweise: Rollstühle,

Gehhilfen, Windeln, Prothesen, Kunstaugen und Blutdruck- und Blutzukkermeßgeräte.

Seh- und Hörhilfen, Körperersatzstücke, orthopädische

und andere medizinische Hilfsmittel werden von den Krankenkassen

übernommen, wenn sie erforderlich sind, um einer drohenden Behinderung

vorzubeugen, den Erfolg einer Heilbehandlung zu sichern oder eine

körperliche Behinderung auszugleichen (§ 33 SGB V). Das ist vor allem

dann der Fall, wenn das Hilfsmittel die Ausübung der beeinträchtigten

Funktionen (zum Beispiel Greifen, Gehen, Hören, Sehen) ermöglicht, ersetzt,

erleichtert oder ergänzt. Reine Gebrauchsgegenstände sind hingegen

keine Hilfsmittel. Der Anspruch umfaßt nicht nur das Hilfsmittel selbst,

sondern auch eine notwendige Änderung und Ersatzbeschaffung, sowie

die Ausbildung im Gebrauch. Die Krankenkassen dürfen gebrauchte

Hilfsmittel zur Verfügung stellen oder die Hilfsmittel leihweise überlassen.

Ist ein Hilfsmittel aus beruflichen Gründen notwendig, wird unterschieden,

ob es benötigt wird, um überhaupt einen Beruf auszuüben, oder ob

es darum geht, daß ein ganz spezieller Arbeitsplatz übernommen werden

soll. Im ersten Fall übernimmt die Krankenkasse die Kosten des Hilfsmittels.

Im zweiten Fall sind die Träger der Sozialhilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe

zuständig. Für Schwerbehinderte kommen auch Hilfen

nach dem Schwerbehindertengesetz in Betracht.

Wollte man alle Hilfsmittel aufzählen, wäre die Liste recht lang. Es gibt

ein bundeseinheitliches Hilfsmittelverzeichnis, in dem alle Hilfsmittel aufgelistet

sind. Dieses Verzeichnis wird von einer Fachkommission der Spitzenverbände

der Krankenkassen ständig aktualisiert und im Bundesanzeiger

veröffentlicht, der vom Bundesministerium der Justiz herausgegeben

wird. Genehmigt die Krankenkasse ein Hilfsmittel aus dem Grunde

nicht, weil es nicht im Hilfsmittelverzeichnis aufgeführt ist, sollte man mit

der Krankenkasse vereinbaren, daß die Kosten nach einer positiven Entscheidung

des Fachgremiums übernommen werden. Manchmal aber ist

erst eine höchstrichterliche Entscheidung erforderlich, damit ein Hilfsmittel

in das offizielle Verzeichnis aufgenommen wird. Die Auswahl der Hilfsmittel,

die in unsere Zusammenstellung aufgenommen wurden, ist insbesondere

diesen Streitfällen geschuldet; zudem liegt der Schwerpunkt auch auf

modernen, elektronischen Hilfsmitteln (Fax, Farberkennungs- und Lesegeräte

etc.).

Krankenkassen weigern sich allerdings oft mit Rückendeckung ihrer Spitzenverbände,

die Kosten für anerkannte Hilfsmittel zu übernehmen. Damit

ignorieren sie die höchstrichterliche Rechtsprechung zu Lasten der Kranken

und Behinderten. Diese Strategie kommt dem Versuch gleich, eine

nicht genehme Rechtsprechung auszuhebeln. Das Kleine ABC der medizinischen

Hilfsmittel ist eine Übersicht der wichtigsten Hilfsmittel zusammengestellt,

die nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts

(BSG) von den Krankenkassen übernommen werden müssen. Die Zusammenstellung

gibt zudem einen Überblick über das Widerspruchs- und

das Sozialgerichtsverfahren und für den Fall, daß gegen die Ablehnung

eines Hilfsmittels Widerspruch und gegebenenfalls Klage erhoben werden

soll, jeweils ein Muster.
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Die Intention dieser Zusammenstellung brachte es mit sich, daß Wiederholungen

enthält. Das war unumgänglich, weil die Versicherten in die Lage

versetzt werden sollen, anhand des Abschnitts über das jeweilige

Hilfsmittel und des Widerspruchs- und Klagemusters einen eigenen Widerspruch

oder eine Klage zu verfassen. Aus diesem Grunde sind die

Formulierungen nahe an den jeweiligen Urteilen gehalten, die unter Angabe

des Aktenzeichens und des Datums angegeben werden.
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II. Die Hilfsmittel (alphabetisch)

1. Baby-Rufanlage

Eine Baby-Rufanlage, auch „Kleinkind-Wartungsapparat“ genannt, kann

unter bestimmten Voraussetzungen als notwendiges Hilfsmittel anerkannt

werden. Das Bundessozialgericht (BSG, Urteil v. 12.10.1988; Az: 3/8 RK

36/86) hat die Notwendigkeit in einem Fall bejaht, in dem die Mutter eines

Neugeborenen taub war. Zum Ausgleich dieser Behinderung ist es erforderlich,

daß die akustischen Signale (Laute des Babys), die aufgrund der

Behinderung nicht aufgenommen werden können, in optische Signale

(Lichtblitze) umgewandelt werden. So erreicht die Information den Behinderten

statt über die geschädigten Ohren über die Augen. Die Eignung als

Hilfsmittel besteht nicht nur, wenn gestörte Körperfunktionen selbst gebessert

werden, sondern auch dann, wenn sie auf andere Weise ergänzt

oder ersetzt werden. Eine Baby-Rufanlage ist auch kein allgemeiner Gebrauchsgegenstand,

wie er in jedem Haushalt zu finden ist. Die Rufanlage

dient der Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse. Das Bedürfnis einer

Mutter, ihr neugeborenes Kind zu umsorgen ist ein solches Grundbedürfnis.

Es erstreckt sich darauf, das Kind vor Schaden zu bewahren und

seine körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu fördern, also

auch darauf, für einen ungestörten Schlaf des Babys zu sorgen und selbst

jederzeit bereit zu sein, sich dem Kind zu widmen. Daneben hat das Gericht

auch das Bedürfnis der Mutter anerkannt, den Haushalt in Ordnung

zu halten, sich durch Erholungspausen und Freizeitbetätigungen physisch

und psychisch zu regenerieren und eine von Anspannungen unbelastete

Nachtruhe zu finden. Da die Baby-Rufanlage das Weinen, Husten und

dergleichen durch Lichtsignale in andere Räume der Wohnung meldet,

kann auch eine an Taubheit oder hochgradiger Schwerhörigkeit leidenden

Mutter das Kinderzimmer verlassen, ohne den Kontakt zu dem Kind zu

verlieren. So erhält das Kind die erforderliche Ruhe und die Mutter hat die

Möglichkeit, ihren sonstigen Aufgaben, Interessen und Bedürfnissen

nachzugehen.

2. Badeprothese

Siehe Widerspruchsmuster.

3. Batterien für Hörgeräte

Die Verpflichtung der Krankenkasse zur Ausstattung des Versicherten

mit einem Hilfsmittel schließt ein, daß sie es ihm in gebrauchsfertigem Zustand

zur Verfügung stellen muß. Zur Ausstattung eines Hörgerätes gehören

daher entweder Batterien oder Akkuzellen mit Ladegerät (Bundessozialgericht,

Urteil v. 24.04.1979; Az: 3RK 73/77).

Das Hilfsmittel muß so zur Verfügung gestellt werden, daß es seinem

Zweck entsprechend unmittelbar verwendet werden kann. Es kann nicht
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dem Versicherten auferlegt werden, noch irgendwelche zusätzlichen Leistungen

aufzubringen, ehe das Hilfsmittel verwendungsfähig ist. Sind sowohl

Akkuzellen als auch Batterien zum bestimmungsgemäßen Gebrauch

notwendig, obliegt es der Krankenkasse zu entscheiden, für welche der

Möglichkeiten die Kosten übernommen werden. Bei der Anwendung ihres

Ermessens hat sie aber auch die Interessen des Versicherten zu berücksichtigen.

Sind für den Versicherten die Verwendung von Akkuzellen wirtschaftlich

günstiger und wird die Krankenkasse nicht oder nicht erheblich

zusätzlich belastet, müssen sie zur Verfügung gestellt werden.

Die Frage, ob auch die Ersatzbeschaffung des Zubehörs der Kasse obliegt,

ist in den bisherigen Entscheidungen nicht erörtert worden. Eine dem

Gesetzeszweck entsprechende Auslegung des § 182b RVO ergibt jedoch,

daß die Krankenkasse auch hierzu verpflichtet ist, denn der Aufgabenstellung

der Krankenkassen ist zu entnehmen, daß das Hilfsmittel in einem

gebrauchsfertigen Zustand zu erhalten ist, solange der Versicherte

darauf angewiesen ist.

Die Rechtsverordnung, die vom Bundesminister für Gesundheit mit Zustimmung

des Bundesrates festlegt, welche Kosten hiervon betroffen sind,

sieht allerdings einen Ausschluß von Batterien für Versicherte vor, die das

achtzehnte Lebensjahr vollendet haben.

Siehe auch: Hörhilfe.

4. Beatmungsgerät

Die Krankenversicherung muß bei schweren chronischen Lungenerkrankungen

die Kosten für ein Heimbeatmungsgerät samt Atemmaske

übernehmen, wenn es für die medizinische Heilbehandlung notwendig ist.

Eine private Versicherung kann gegen die Zahlungspflicht nicht einwenden,

daß das Hilfsmittel überaus teuer sei und ihre Kalkulation durcheinanderbringe.

Auch der Einwand, daß dieses Hilfsmittel nicht in den Versicherungsbedingungen

aufgeführt ist, greift nicht, weil eine solche Aufzählung

im Regelfall nur beispielhaft ist. Etwas anderes kann nur gelten, wenn

eine solche Aufzählung aus der Sicht des Versicherungsnehmers erkennbar

abschließend ist (Oberlandesgericht Frankfurt Urteil v. 18.09.1996; Az:

7 U 249/95).

Siehe auch: Spannungsumwandler für ein Druckbeatmungsgerät.

5. Blattwendegerät

Bei einem Blattwendegerät handelt es sich um ein Gerät, das durch

eine elektropneumatische Mechanik die Seiten eines in das Gerät eingelegten

Buches oder einer Zeitschrift umwendet. Unter bestimmten Voraussetzungen

kann ein Blattwendegerät als notwendiges Hilfsmittel anerkannt

werden. Das Bundessozialgericht (BSG, Urteil v. 26.03.1980; Az: 3 RK

61/79) hat die Notwendigkeit eines Blattwendegerätes bei einem 51-

jährigen an Multipler Sklerose erkrankten Mann, dessen Gliedmaßen bereits

weitgehend gelähmt waren, bejaht, da dieses Gerät dazu dient, die

durch Krankheit ausgefallene Greiffunktion der Hände für das Umwenden
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der Seiten eines Buches oder einer Zeitschrift zu ersetzen. Das Blattwendegerät

bezweckt, die durch den Funktionsausfall eingetretene körperliche

Behinderung auszugleichen. Es gehört zu den Grundbedürfnissen, daß

nicht nur die Befriedigung körperlicher Bedürfnisse ermöglicht wird, wie

die elementare Körperpflege und die Nahrungsaufnahme, sondern es muß

auch die geistige Betätigung ermöglicht werden. Daraus folgt, daß es zum

Aufgabenbereich der Krankenkassen gehören kann, einem Versicherten

das Lesen zu ermöglichen, um seinen geistigen Freiheitsraum zu erhalten

beziehungsweise zu erweitern.

Siehe auch: Lesegeräte.

6. Blindenführhund

Der Versicherte hat Anspruch auf Ausstattung mit Körperersatzstücken,

orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, die erforderlich sind, um einer

drohenden Behinderung vorzubeugen, den Erfolg der Heilbehandlung zu

sichern oder eine körperliche Behinderung auszugleichen. Ein Blindenführhund

ist ein sogenanntes „anderes Hilfsmittel“ und unterfällt somit der

Leistungspflicht der Gesetzlichen Krankenversicherungen. Das Bundessozialgericht

macht in seiner Entscheidung (BSG, Urteil v. 25.02.1981; Az:

5a/5 Rkn 35/78) deutlich, daß es für eine Leistungspflicht der Krankenkassen

ausreicht, daß das Hilfsmittel die beeinträchtigte bzw. erschwerte

Funktion ermöglicht, ersetzt, erleichtert oder ergänzt. Ein Blindenführhund

bietet für die durch Blindheit ausgefallene oder zumindest beeinträchtigte

Orientierungsfähigkeit und damit erschwerte Möglichkeit der ungehinderten

Fortbewegung einen Funktionsausgleich, der unmittelbar diese Behinderung

betrifft und nicht erst bei den Folgen der Behinderung in bestimmten

Lebensbereichen einsetzt. Der Kontakt mit einem Blindenführhund

ermöglicht es dem Blinden, aufgrund der instinktiven oder eingeübten Reaktionen

des Hundes bestimmte einzelne Gegebenheiten, allgemeine Verrichtungen

des täglichen Lebens, wie zum Beispiel die Teilnahme am

Straßenverkehr, zu bewältigen.

Der Blindenführhund dient damit elementaren Grundbedürfnissen. Die

Leistungspflicht der Krankenkassen umfaßt auch die Futter- und Tierarztkosten,

weil der Versicherte Anspruch auf notwendige Änderung, Instandsetzung,

Ersatzbeschaffung und Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel

hat.

7. Blindenführperson

Einen Anspruch gegenüber der Gesetzlichen Krankenversicherung auf

Ersatz von Aufwendungen für fremde Führung besteht laut Rechtsprechung

des Bundessozialgerichts nicht (BSG, Urteil v. 18.05.1978; Az: 3

RK 70/77; BSG, Urteil v. 27.06.1985; Az: RK 30/84). Eine Person oder

eine persönliche Dienstleistung ist weder ein erstattungsfähiges Hilfsmittel

noch eine sonstige Leistung der Krankenpflege. Allein aus dem Wortsinn

Hilfsmittel kann gefolgert werden, daß sich die Erstattungspflicht der Krankenkassen

nicht auf Personen bezieht, sondern lediglich Sachleistungen
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geschuldet sind. Auch ist die Blindenführperson keine medizinische Maßnahme,

die der Behandlung einer Krankheit dient.

8. Blindenschriftschreibmaschine

Die Leistungsverpflichtung der Gesetzlichen Krankenkassen umfaßt

lediglich Hilfsmittel, welche die Folgen eines regelwidrigen Körperzustandes

in medizinischer Hinsicht bessern, beheben oder beseitigen. Die Benutzung

einer Blindenschriftschreibmaschine dient nicht dem medizinischen

Ausgleich einer Behinderung, sondern einer Eingliederung in das

Berufsleben oder lediglich der Milderung der in einem privaten Bereich

liegenden Benachteiligungsfolgen und gehört somit nicht zu den erstattungspflichtigen

Hilfsmittel der Gesetzlichen Krankenversicherungen

(BSG, Urteil v. 15.02.1978; Az: 3 RK 36/76).

9. Blutdruckmeßgerät

Bei zwingender medizinischer Notwendigkeit zur dauerhaften und selbständigen

Überwachung des Krankheitsverlaufs (etwa bei Herz- oder Nierenkrankheiten

oder nach einem Schlaganfall) oder zur selbständigen Anpassung

der Medikation ist ein Blutdruckmeßgerät ein erstattungsfähiges

Hilfsmittel. In der Regel wird von den Krankenkassen nur ein sogenannter

Halbautomat als Leistung übernommen. Nur wenn der Arzt bescheinigt,

daß man mit dem Halbautomaten nicht zurecht kommt, werden auch die

Kosten für ein vollautomatisches Blutdruckmeßgerät übernommen.

10. Blutzuckermeßgerät

Grundsätzlich haben Diabetiker nur einen Anspruch auf die Versorgung

mit Blut- und Harnteststreifen. Die Kosten für ein Blutzuckermeßgerät

werden nur dann übernommen, wenn es den Patienten nicht möglich ist

(etwa aufgrund einer Farbsehschwäche oder einer anderen Sehbehinderung),

die Teststreifen abzulesen.

Wenn ein Blutzuckermeßgerät verordnet wurde, müssen auch die zugehörigen

Blutzuckerteststreifen von der Krankenkasse übernommen werden.

Beim Diabetes-Typ 2 werden von der Kasse 100 bis maximal 200 Streifen

pro Quartal übernommen und bei Patienten, die an Diabetes vom Typ 1

erkrankt sind, maximal 400 Streifen; bei einer Pumpentherapie sind es

maximal 600 Teststreifen als Dauerverordnung.

Siehe auch: Insulinpumpe

11. Computer, behindertengerechter u. blindengerechter

Der Anspruch auf vollständigen Ersatz eines behindertengerechten

Computers scheitert daran, daß es sich bei Computern um Gebrauchsgegenstände

des täglichen Lebens handelt. Die Kasse ist nur verpflichtet,

9

denjenigen Teil zu übernehmen, der zum Ausgleich der Behinderung notwendig

ist. Die Abgrenzung der Sonderkomponenten mag im Einzelfall

schwierig sein. In Betracht kommen etwa eine besondere Tastatur oder

eine Speichelschutzhaube (Bundessozialgericht, Urteil v. 06.02.1997; Az.:

3 RK 1/96).

Ein blindengerechter Computer (etwa mit Braillezeile oder/und Sprachund

Scanfunktionen) hingegen muß von der Krankenkasse übernommen

werden, weil er als Hilfsmittel anzusehen ist. Er kann nämlich erforderlich

sein, um die Folgen der Blindheit zum Zwecke des Studiums so weit wie

möglich zu beseitigen und die Studiensituation (im entschiedenen Fall eines

blinden Jurastudenten) der Lage der nichtbehinderten Studenten anzunähern,

also es ihm zu ermöglichen, in der Umgebung von Nichthilfeempfängern

ähnlich wie diese zu leben (Bundessozialgericht Urteil v.

31.08.1995; Az.: 5 C 9/94).

Siehe auch: Lesegeräte; Farberkennungsgerät.

12. Elektrorollstuhl, Haftpflichtversicherung für

Der Anspruch umfaßt nicht nur das Hilfsmittel selbst, sondern auch eine

notwendige Änderung und Ersatzbeschaffung, sowie die Ausbildung im

Gebrauch, das heißt alles das, was erforderlich ist, um dem Versicherten

den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Hilfsmittels zu ermöglichen.

Darunter fällt bei einem Elektrorollstuhl auch die Haftpflichtversicherung,

weil sie erforderlich ist, um den Elektrorollstuhl vor den Folgen von Beschädigungen

zu schützen (Bundessozialgericht, Urteil v. 14.09.1994; Az:

3/1 RK 56/93).

Siehe auch: Energiekosten für den Betrieb eines Elektrorollstuhles.

13. Energiekosten für den Betrieb eines Elektrorollstuhles

Der Anspruch auf Versorgung mit einem Hilfsmittel nach § 33 I 1 SGB V

umfaßt auch die Versorgung mit der zum Betrieb erforderlichen Energie.

(Bundessozialgericht, Urtl. v. 06.002.1997, Az: 3 RK 12/96). Versicherte

haben Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich

sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern oder eine Behinderung

auszugleichen, soweit die Hilfsmittel nicht als allgemeine Gebrauchsgegenstände

des täglichen Lebens anzusehen sind.

Der Anspruch umfaßt auch die notwendigen Änderung, Instandsetzung

und Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln sowie die Ausbildung in ihrem Gebrauch.

Heil- und Hilfsmittel von geringem oder umstrittenem therapeutischen Nutzen

oder geringem Abgabepreis müssen von der Krankenkasse nicht

übernommen werden. Die Rechtsverordnung, die vom Bundesminister für

Gesundheit mit Zustimmung des Bundesrates festlegt, welche Kosten

hiervon betroffen sind, sieht einen Ausschluß von Ladestrom für Rollstühle

nicht vor.

Der Anspruch nach § 33 I SGB V umfaßt nach der bisherigen ständigen

Rechtsprechung des Bundessozialgerichts auch Teile und Zubehörteile,
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die nicht den Begriff des wesentlichen Bestandteils erfüllen, wenn sie nur

zum Gebrauch des Hilfsmittels erforderlich sind. Daher fallen bei einem

Elektrorollstuhl unter den Begriff des Hilfsmittels auch der zum Gebrauch

erforderliche Akku und das zu seinem Aufladen erforderliche Ladegerät.

Der Anspruch auf ein Hilfsmittel umfaßt noch weitergehend alles, was erforderlich

ist, um den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu ermöglichen.

Soweit zum Betrieb eines Gerätes auch eine Energieversorgung gehört,

ist diese ebenfalls von der Krankenkasse zu übernehmen. Die anfallenden

Kosten können nicht als geringfügig angesehen werden (Kosten bis ca. 80

Euro,- pro Jahr). Auch der Umstand, daß Stromkosten in jedem Haushalt

anfallen, kann hier nicht für einen ablehnenden Bescheid herangezogen

werden, denn wenn die Leistungspflicht für ein Hilfsmittel feststeht, gehört

es zur vollständigen Leistungserbringung, auch die anfallenden Betriebskosten

zu erstatten.

Siehe auch: Elektrorollstuhl, Haftpflichtversicherung für.

14. Farberkennungsgerät

Ein Farberkennungsgerät ist in allen Lebenslagen für blinde oder farbenblinde

Personen einsetzbar. Die Farbe ist ein wesentliches Merkmal

zum Erkennen und Unterscheiden eines Gegenstandes. Das Gerät vermag

einem Blinden von der Farbe eines Gegenstandes eine akustische

Vorstellung zu vermitteln. Wird das sensorische Auge des Geräts mit einem

Gegenstand in Berührung gebracht, nennt das Gerät über eine

künstliche Sprachausgabe die Farbe (zum Beispiel orange oder hellblau).

Das Gerät kann aber noch differenzierter „sehen“: Es vermag die Anteile

der Grundfarben (zum Beispiel rot 15%, grün 10%, blau 75%) und den

Helligkeitswert (Skala 1 bis 100) anzugeben. Auf diese Weise kann man

die genaue Bezeichnung der Farbe erfahren (zum Beispiel azurblau oder

graugrün). Ein spät erblindeter Mensch erhält so über sein Erinnerungsvermögen

eine Vorstellung von der farblichen Gestaltung eines Gegenstandes.

Aber auch ein von Geburt an blinder Mensch, der niemals Farben

gesehen hat und nicht weiß, wie eine bestimmte Farbe aussieht, hat

gelernt, welche Farben es gibt und daß bestimmte Farben mit bestimmten

Gegenständen bzw. mit Zweckbestimmungen von Gegenständen verbunden

sind. Auch ihm wird aus diesem Grund durch die sprachliche Ausgabe

der Farbe und Helligkeitsstufe ein wesentliches Kriterium für das richtige

Erkennen und Einordnen des Gegenstandes geliefert. Dieses Hilfsmittel

ist daher beispielsweise für das Wäschewaschen und bei der Auswahl von

Kleidungsstücken wichtig. Der Einsatz eines Farberkennungsgerätes vermittelt

nicht nur zusätzliche Kenntnisse über die Umwelt, sondern führt

aufgrund ersparter Mühe auch zu einer deutlichen Erleichterung in der

Lebensführung eines blinden Menschen. Beide Komponenten dienen der

Erweiterung des geistigen Freiraums und sind gleichermaßen als Gebrauchsvorteil

des Gerätes zu werten. Angesichts des bedeutsamen Informationswerts

der Farbangabe eines Gegenstandes für blinde Menschen

und der aus der ersparten Mühe resultierenden Erleichterung in der

Lebensführung, wertete das Bundessozialgericht dieses Hilfsmittel als

wirtschaftlich. Die Kosten müssen daher von der Krankenkasse über11

nommen werden. (Bundessozialgericht Urteil v. 17.01.1996, Az: 3 RK

38/94).

Siehe auch: Computer, blindengerechter u. Lesegeräte.

15. Faxgerät

Ein Telefaxgerät ist unter Umständen ein Gebrauchsgegenstand des

täglichen Lebens. Wann jedoch davon gesprochen werden kann, daß ein

Gegenstand von einer großen Anzahl von Menschen verwendet wird, hat

das Bundessozialgericht offen gelassen. Wenn zwölf von einhundert Menschen

einen bestimmten Gegenstand verwenden, kann nach Auffassung

des Gerichts von einer üblichen Verwendung gesprochen werden. Im Jahre

1994 besaßen nicht einmal drei Prozent der Gesamtbevölkerung ein

Faxgerät. Das reicht nach der Auffassung des Gerichts nicht, um eine

weitgehende Verbreitung anzunehmen. Dies mag sich im Laufe der Zeit

noch ändern.

Im zu entscheidenden Fall hat das Gericht die Hilfsmitteleigenschaft bejaht.

Im konkreten Fall ging es um ein gehörloses Kind, das mit seinem

Vater nur via Fax „telefonieren“ konnte. Ein Standardtelefon reichte nämlich

für die Verständigung nicht aus, weil der Vater zwar als einzige Person

die sehr unartikulierte Sprache seiner Tochter verstehen, die Tochter

ihren Vater aber nicht hören konnte.

Das Telefaxgerät ersetzt bei Tauben das Standardtelefon. Deshalb sind

die Kosten für ein Standardtelefon normalerweise als Eigenanteil anzurechnen.

In konkreten Fall allerdings mußten nicht einmal diese Kosten

übernommen werden: „Der Vater der Klägerin besitzt ein eigenes Telefon.

Ohne ihre Behinderung würde die Klägerin dieses Standardtelefon mitbenutzen

und sich keinen zweiten Apparat beschaffen. Hier ist die Auferlegung

eines Eigenanteils hinsichtlich der Anschaffungskosten und der monatlichen

Grundgebühren für das Telefaxgerät somit nicht gerechtfertigt.“

(Bundessozialgericht, Urteil v. 17.01.1996; Az: 3 RK 39/94).

16. Haftpflichtversicherung

Siehe: Elektrorollstuhl

17. Hörhilfe

Eine drahtlose Hörhilfe (Sennheiser-Mikroport-Anlage „SMP-Anlage“)

kann unter bestimmten Voraussetzungen als notwendiges Hilfsmittel anerkannt

werden. Das Bundessozialgericht hat in seiner Entscheidung

(BSG, Urteil v. 26.05.1983; Az: RK 32/82) die Notwendigkeit auf Gewährung

einer SMP-Anlage an einen 14-jährigen hochgradig schallempfindungsschwerhörigen

Jungen damit begründet, daß durch die SMP-Anlage

die fehlende, zur Teilnahme am normalen Unterricht erforderliche Hörfähigkeit

ausgeglichen wird. Die krankhafte Funktionsbeeinträchtigung des

Gehörs wird durch die SMP-Anlage weitgehend ausgeglichen, weil sie es
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ermöglicht, daß akustische Signale auch dann noch das Ohr des Hörgeschädigten

erreichen, wenn sie aus unterschiedlichem Abstand und wechselnden

Positionen des Sprechenden abgegeben werden. Damit ist die

Anlage unmittelbar auf den Ausgleich der Hörbehinderung gerichtet, denn

sie dient zur Differenzierung von Geräuschen durch den Hörenden, wenn

sich der Vortragende bewegt. Gewöhnliche Hörgeräte reichen hierfür nicht

aus und der Besuch einer Gehörlosenschule wäre unvermeidbar. Das

spezielle Hörgerät gleicht die Funktionsbeeinträchtigung in einer Weise

aus, daß sie der Erfüllung elementaren, normalen Lebensbedürfnissen

dient. Für Schüler gehört es zur normalen Lebensführung, wie andere,

nicht behinderte Kinder die Schule zu besuchen, zumal der Besuch einer

normalen Schule auch der Vorbereitung des Kindes auf eine möglichst

normale Teilnahme am gesamten Gesellschaftsleben dient. Die Gesetzlichen

Krankenkassen haben ein zum unmittelbaren Behinderungsausgleich

benötigtes Hilfsmittel so zu gewähren, daß es den Funktionsausfall

möglichst weitgehend im Rahmen einer normalen Lebensführung ausgleicht,

so daß für einen Schüler die Befähigung zur Teilnahme am normalen

Schulunterricht als notwendig anzusehen ist. Der Funktionsausgleich

erweist sich insoweit als unvermeidlich, um elementare, normale

Lebensbedürfnisse zu erfüllen.

Siehe auch: Batterien für Hörgeräte.

18. Insulinpumpe

Insulinpumpen gelten als eigene Gruppe innerhalb der elektronischen

Medikamentenpumpen. Mit Hilfe einer akkubetriebenen Insulinpumpe

kann eine dem Bedarf weitgehend angepaßte Insulindosis injiziert werden.

Hierzu wird dem Zuckerkranken mit Hilfe eines elektronisch gesteuerten

Motors das Insulin aus der Pumpe über ein Schlauchsystem injiziert. Insulinpumpen

sind klein und können unauffällig am Körper getragen werden.

Insulinpumpen besitzen zahlreiche Sicherheits- und Alarmvorrichtungen,

damit Fehldosierungen vermieden werden.

Insulinpumpen sind im Hilfsmittelverzeichnis aufgelistet und daher prinzipiell

erstattungsfähig. Die Kostenerstattung wird allerdings an einige Voraussetzungen

geknüpft. Insulinpumpen sind notwendig, wenn die herkömmliche

Therapie keine stabile Blutzuckereinstellung ermöglicht. Auch,

wenn nachts verstärkt eine Überzuckerung auftritt oder ein ausgeprägt

hoher Insulinbedarf besteht, zum Beispielwährend der Schwangerschaft,

hat man einen Anspruch auf eine Pumpe.

Die Pumpenbehandlung erfordert von den Patienten ein hohes Maß an

Kenntnis, Motivation und Zuverlässigkeit. Außerdem muß die Bereitschaft

zu einer langfristigen Blutzucker-Selbstkontrolle bestehen. Das für die

Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis zuständige Fachgremium hat die

Gewährung an weitere Voraussetzungen geknüpft: Der Patient muß an

einem Schulungsprogramm über Diabetes teilgenommen haben; er muß

nachweisen, daß er die konservative Therapie, das heißt das „Spritzen“,

beherrscht. Er muß außerdem an einem Schulungskurs über die Einweisung

zur Bedienung der Pumpe teilnehmen. Zudem muß die Nachbetreu13

ung durch ein Pumpenzentrum oder eine Pumpenambulanz sichergestellt

sein.

19. Krankenfahrstuhl, faltbarer

Ein faltbarer Krankenfahrstuhl ist ebenso wie der einfache Krankenrollstuhl

ein Hilfsmittel. Dem steht nicht entgegen, daß beide nicht unmittelbar

am Körper ausgleichend wirken, auch nicht, daß sie das Gehen nicht

selbst ermöglichen. Denn ausgefallen (oder erschwert) ist nicht nur die

Möglichkeit des Gehens, sondern damit zugleich die Fortbewegung (durch

Gehen); entscheidend ist, daß diese Hilfsmittel einen Ausgleich bieten, der

unmittelbar auf diese Behinderung gerichtet ist. Dabei bietet der faltbare

Krankenfahrstuhl den umfassenderen Ersatz, weil er im Gegensatz zum

einfachen Krankenfahrstuhl auch in Verkehrsmitteln transportiert werden

kann; er erlaubt dem Behinderten - nach Fahrten mit solchen Verkehrsmitteln

- die Fortbewegung in Orten außerhalb seines Wohnorts. Bei Kindern

schließen die Bedürfnisse der Fortbewegung den Schulweg mit ein.

(Bundessozialgericht Urteil v. 02.08.1979; Az.: 11 RK 7/78; BSG Urteil

v. 26.03.1980; Az: 3 RK 96/78).

Siehe auch: Zimmerfahrstuhl.

20. Klingelleuchte

Eine Klingelleuchte kann unter bestimmten Voraussetzungen als notwendiges

Hilfsmittel anerkannt werden. Die Klingelleuchte überträgt das

akustische Türklingelsignal in ein optisches Signal. Das Bundessozialgericht

hat in seiner Entscheidung (BSG, Urteil v. 17.09.1986; Az: RK 5/86)

die Notwendigkeit bei Taubheit oder an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit

anerkannt, weil die Klingelleuchte die Funktion des Aufnehmens

akustischer Informationen ersetzt und somit elementaren, normalen Lebensbedürfnissen

dient. Zu den elementaren Grundbedürfnissen gehört

die Erreichbarkeit durch Menschen aus dem Bereich der Außenwelt.

Deutlich wird die Notwendigkeit der Klingelleuchte bei spontanen Besuchen

oder wenn der Besucher seine genaue Ankunftszeit nicht näher bestimmen

kann. Auch die Möglichkeit, Waren geliefert zu bekommen,

Handwerker zu empfangen oder Telegramme annehmen zu können sind

elementare Grundbedürfnisse des Menschen. Es ist zu beachten, daß die

Möglichkeit, den lebenswichtigen Kontakt mit anderen Menschen zu pflegen,

für Gehörlose ohnehin schon stark eingeschränkt ist. Gespräche

können sie nur mit ebenfalls Gehörlosen führen. Hier droht die Gefahr der

Vereinsamung. Deshalb ist für einen Gehörlosen jeder ihm noch mögliche

Kontakt mit anderen Menschen besonders wichtig. Das Bundessozialgericht

macht in seiner oben genannten Entscheidung deutlich, daß die Türklingel

in Deutschland üblich ist und zu jeder abgeschlossenen Wohnung

gehört und einem Gehörlosen der Anspruch auf einen Ersatz für die Klingelleuchte

zugestanden werden muß.
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21. Kopfschreiber

Ein Kopfschreiber ermöglicht durch bloße Bewegungen des Kopfes das

Bedienen einer Schreibmaschine. Das Bundessozialgericht hat in seiner

Entscheidung (BSG, Urteil v. 26.10.1982; Az: 3 RK 16/81) die Notwendigkeit

eines Kopfschreibers bei einem 16-jährigem Mädchen bejaht, das an

einer Lähmung aller vier Gliedmaßen sowie an einer massiven Sprachbehinderung

litt. Auch Funktionen mit weitgehender Beteiligung seelischer

und geistiger Schichten sind, wie sich sowohl aus dem allgemeinen

Krankheitsbegriff als auch aus dem speziellen Begriff des Behinderten

ergibt, als ausgleichsfähig anzusehen. Kann eine Person nicht sprachlich

kommunizieren und infolge einer Gliederlähmung eine Schreibmaschine

nicht mit den Händen bedienen, so ist ein Gerät, das diese Funktionsstörung

ausgleichen kann, ein notwendiges Hilfsmittel. Der Kopfschreiber

ermöglicht es, sich durch Schriftzeichen sprachlich auszudrücken und sich

damit an der Konversation zu beteiligen. Die natürliche Lautsprache des

Kehlkopfes wird durch bloße Schriftzeichen ersetzt. Das Gerät ermöglicht

die zwischenmenschliche Kommunikation und dient damit elementaren

Grundbedürfnissen.

22. Krankenlifter

Bei einem Mecalift-Krankenlifter handelt es sich um ein Gerät, das es

auf mechanischem Wege ermöglicht, den Erkrankten bzw. Behinderten

aus dem Bett zu heben, zu transportieren und in einen Rollstuhl zu setzen

oder in die Badewanne zu legen. In dem vom Bundessozialgericht entschiedenen

Fall (BSG, Urteil v. 01.04.1981; Az: 5a/5 RKn 12/79) hatte die

mangelnde Bewegungsfähigkeit des Klägers, der an Multipler Sklerose litt,

zur Folge, daß er sich weder im Bett aufrichten noch aufstehen oder gehen

konnte. Ohne einen Lifter konnten ihn die an der Pflege Beteiligten

nicht aus dem Bett heben. Das Gericht bejahte die Hilfsmitteleigenschaft,

obwohl der Krankenlifter nur einen eng begrenzten Funktionsausgleich

ermöglicht. Der Krankenlifter gleicht nämlich die Einbuße von Funktionen

aus, die den lebensnotwendigen Grundbedürfnissen des Menschen zuzuordnen

sind. Ohne dieses Gerät wäre es dem Kläger nicht möglich, im

häuslichen Bereich zu bleiben, wo er gepflegt wird. Der Krankenlifter

macht es möglich, das Bett zu verlassen; zum anderen schafft das Gerät

überhaupt erst die Voraussetzung, zwischen ambulanter Pflege und stationärer

Behandlung bzw. der Pflege in einem Krankenhaus oder Pflegeheim

wählen zu können. Auch die Tatsache, daß der Krankenlifter nicht

vom Versicherten selbst, sondern von Dritten bedient wird, schließt die

Hilfsmitteleigenschaft nicht aus. Wollte man nämlich, so das Gericht, die

Bedienung durch den Versicherten zur Voraussetzung machen, so wäre

unter Umständen die Hilfsmitteleigenschaft von Ausmaß und Schwere der

Funktionsausfälle abhängig. Gerade diejenigen, die besonders hart betroffen

sind und die Hilfsmittel nicht mehr selbst bedienen können, müßten

darauf verzichten. Das wiederum würde dem Gedanken zuwiderlaufen,

den Freiheitsraum Behinderter zu erweitern, was um so bedeutsamer ist,
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je enger bereits Grenzen durch körperliche Beeinträchtigungen gesetzt

sind.

23. Krankenbett

Ein behindertengerechtes Krankenbett ist ein Spezialbett nach Sondermaß.

Es kann unter bestimmten Voraussetzungen als notwendiges

Hilfsmittel anerkannt werden. Ist es ärztlich verordnet und erforderlich, um

eine Behinderung auszugleichen und Pflegemaßnahmen zu ermöglichen

und dient es der Erfüllung von Grundbedürfnissen, hat die Krankenkasse

eine Verpflichtung zur Kostenübernahme, soweit eine leihweise Überlassung

nicht in Betracht kommt. Dieser Sachleistungsanspruch kann durch

Kostenübernahme für ein komplettes Bett oder durch Umrüstung eines

vorhandenen Bettes geschehen.

Ein Anspruch besteht, soweit es sich nicht um einen Gegenstand des täglichen

Lebens handelt. Maßgebend für die Abgrenzung ist vor allem, ob

der veränderte Gegenstand ausschließlich bei Behinderten oder Kranken

Verwendung findet, oder ob er auch von Nichtbehinderten bzw. Gesunden

benutzt wird.

In dem Fall eines Kindes mit Anfallsleiden, Wahrnehmungsstörungen und

Entwicklungsrückstand, das fast blind und inkontinent war und weder

sprechen noch sitzen konnte, hat das Bundessozialgericht (BSG, Urteil v.

25.01.1995, Az: 3/RK 63/93) festgestellt, daß dieses Bett (in der Höhe

verstellbar, zusätzlich abnehmbare Längsklappe) derart umfassend verändert

ist und somit nicht mehr zu den Gebrauchsgegenständen des täglichen

Lebens gehört, da ein solches Bett von gesunden Menschen nicht

benutzt wird.

Die Hilfsmitteleigenschaft kann auch nicht mit dem Einwand bestritten

werden, ein behindertengerechtes Bett diene allein der Pflege des Betroffenen.

Pflegeerleichterung und Behinderungsausgleich schließen sich

nämlich nicht gegenseitig aus. Ein Hilfsmittel kann gleichzeitig beide

Funktionen erfüllen, ohne daß seine Hilfsmitteleigenschaft entfällt. Um ein

reines Pflegehilfsmittel handelt es sich nur dann, wenn es im konkreten

Fall allein der Erleichterung der Pflege durch die Pflegeperson dient. Das

gilt jedoch nicht, wenn ein Hilfsmittel die Durchführung der Pflegemaßnahmen

erst ermöglicht.
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24. Lesegeräte (Fernsehlesegerät, Lese-Sprechgerät, Optacon-

Lesegerät)

Ein Fernsehlesegerät erleichtert das Lesen, indem die Schrift (Buchoder

Zeitungsseite) von einer Kamera aufgenommen und stark vergrößert

auf einen Bildschirm (Monitor) projektiert wird. Mit Lupen kann man bis

zum achtfachen vergrößern. Mit einem Fernsehlesegerät erreicht man eine

fünfzehn bis zwanzigfache Vergrößerung. Ist das Lesen mit Lupen oder

anderen Hilfsmittel nicht möglich, hat man Anspruch auf ein Fernsehlesegerät,

damit die Behinderung ausgeglichen wird (Bundessozialgericht Urteil

v. 24.04.1979; Az: 3 RK 20/ 78).

Ein Lese-Sprechgerät macht Druckschrift akustisch wahrnehmbar, das

heißt es „liest vor“. Das Bundessozialgericht (Urteil v. 23.08.1995; Az: 3

RK 7/95) billigte einem blinden Kläger ein solches Gerät zu. Maßgebend

sei der im Einzelfall bestehende Lesebedarf, der im Falle des Klägers

hoch war. Aus diesem Grunde sei nicht zu verlangen, daß die Familie kostenlos

vorlese: „Der Zeitaufwand, den das Vorlesen der vom Kläger bezeichneten

Texte aus Tageszeitungen, Behördenpost usw. nicht nur vorübergehend

für die Zeit einer Erkrankung, sondern dauerhaft erfordert, ist

der Ehefrau und der Tochter des Klägers schon unabhängig von einer anderweitigen

Belastung [...] unzumutbar.“

Ein Optacon-Lesegerät ermöglicht einem Blinden, Bücher, Zeitschriften

und Zeitungen zu „lesen“, indem es Druckschrift in vergrößerter Form vibrierend

wiedergibt und damit die Buchstaben ertastbar macht. Es gleicht

den Verlust des Sehvermögens aus, soweit es sich um die Unfähigkeit

zum Lesen gedruckter Textvorlagen handelt. Das Bundessozialgericht

(Urteil v. 20.05.1987; Az: 8 RK 45/85) meinte allerdings, daß eine Erstattung

nur in Betracht komme, wenn das Grundbedürfnis der Informationsbeschaffung

nicht durch ein weniger aufwendiges Hilfsmittel (etwa ein Radio)

befriedigt werden könne. Bei einem Studenten läge der Fall günstiger,

bei einem Behinderten, der sowohl taub, als auch blind ist noch günstiger.

Hier muß man im Einzelfall abwägen und argumentieren.

Siehe auch: Computer, blindengerechter u. Farberkennungsgerät.

25. Pollenfilter/ Milbenpräparate

Ein Pollenfilter, der die Luft von Pollen, Milben und Pilzen reinigt, kann

unter Umständen ein Hilfsmittel im Sinne der Krankenversicherung sein.

Es übernimmt die Funktion des „Ausscheidens inhalativer Stoffe aus der

Atemluft“ und vermag die Nachtruhe zu fördern. Zu berücksichtigen ist

auch auf Grundlage einer Kosten-Nutzen-Analyse, daß die medizinischen

Alternativen (umfangreiche Medikamentenbehandlung, Kuraufenthalte an

der See etc.) auch erhebliche Kosten verursachen (Bundessozialgericht,

Urteil v. 11.01.1996; Az: 3 RK 16/95).

In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, daß Präparate zur Erkennung

und Vernichtung von Hausstaubmilben Arzneimittel im Sinne der

Krankenversicherung sind. Diese Präparate dienen dem Nachweis der

Hausstaubmilbenbelastung im Wohnbereich und der gezielter Vernichtung

der Milben und Bindung deren allergieträchtigen Exkremente in Teppi17

chen, Matratzen und Polstermöbeln. Damit wird das Eindringen der allergenen

Exkremente in den Körper verhindert. Die Mittel haben deshalb

nach ihrer Bestimmung die spezifische Wirkung, die Krankheit zu heilen

oder zu lindern. Es ist nicht entscheidend, daß sie nur mittelbar auf den

inneren Organismus wirken. (Bundessozialgericht, Urteil v. 21.11.1991;

Az: 3 RK 18/90).

26. Rollstuhlbike

Ein Rollstuhlbike (mechanische Zugvorrichtung für einen Rollstuhl)

kann unter bestimmten Voraussetzungen als notwendiges Hilfsmittel anerkannt

werden. Versicherte haben im Rahmen der Krankenbehandlung

unter anderem Anspruch auf Hilfsmittel, die im Einzelfall erforderlich sind,

um eine Behinderung auszugleichen, soweit es sich nicht um Gebrauchsgegenstände

des täglichen Lebens handelt. Das Handbike-Zusatzgerät ist

erforderlich, wenn sein Einsatz zur Lebensbetätigung im Rahmen der allgemeinen

Grundbedürfnisse benötigt wird, wobei zu den allgemeinen

Grundbedürfnissen auch ein gewisser körperlicher und geistiger Freiraum

zu rechnen ist, der die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben umfaßt.

Das Bundessozialgericht (BSG, Urteil v. 16.04.1998; Az: B 3 RK 9/97 R)

hat die Erforderlichkeit des Handbike-Zusatzgerätes bei einem 14-jährigen

querschnittgelähmten Jungen bejaht, da dieses Zusatzgerät zur Integration

in den Kreis etwa gleichaltriger Kinder und Jugendlicher benötigt werde.

Bei Kindern und Jugendlichen zählt auch die Möglichkeit, spielen bzw.

allgemein an der üblichen Lebensgestaltung Gleichaltriger teilnehmen zu

können, als Bestandteil des sozialen Lernprozesses ebenso wie der

Schulbesuch zu den Grundbedürfnissen, weil in diesem Lebensabschnitt

davon entscheidend abhängt, ob gesellschaftliche Kontakte aufgebaut und

aufrechterhalten werden können. Die Vermeidung einer Isolation durch

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und Kommunikation hat die

Rechtsprechung des Bundessozialgerichts bei älteren und behinderten

Menschen stets als ein elementares Bedürfnis anerkannt, das die Eintrittspflicht

der Gesetzlichen Krankenversicherungen rechtfertigt. Geräte,

wie das Rollstuhlbike, die für die speziellen Bedürfnisse kranker oder behinderter

Menschen entwickelt worden sind und von diesem Personenkreis

ausschließlich oder ganz überwiegend benutzt werden, sind grundsätzlich

nicht als allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens

anzusehen. Das Handbike-Zusatzgerät kann bauartbedingt nur in

Kombination mit einem Rollstuhl genutzt werden. Es kommt für Gesunde

nicht in Betracht. Da es sich um die Erfüllung von Grundbedürfnissen

handelt, kommt es nicht darauf an, ob das Hilfsmittel unmittelbar am Körper

des Behinderten ausgleichend wirkt oder ob der Ausgleich auf andere

Weise erzielt wird. Es genügt, daß ein Mittel Ersatz- oder Ergänzungsfunktionen

wahrnimmt. Auch ist nicht erforderlich, daß das Hilfsmittel einen

Funktionsausfall vollkommen ausgleicht, vielmehr genügt, daß das Hilfsmittel

in Teilbereichen dem Ausgleich körperlicher Defizite dient. Da das

Handbike-Zusatzgerät die Funktion eines Fahrrads erfüllt, können die Gesetzlichen

Krankenkassen die durchschnittlichen Anschaffungskosten eines

handelsüblichen Fahrrads als Eigenanteil verlangen. In der zitierten
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Entscheidung des Bundessozialgerichts ging der Senat von 350,- Euro

aus.

27. Schreibtelefon

Ein Schreibtelefon, mit dem Gehörlose kommunizieren können, ist nur

dann als notwendiges Hilfsmittel anzusehen, wenn besondere Umstände

vorliegen, die das „Telefonieren“ mit anderen Schreibtelefonbenutzern unumgänglich

machen. Das ist im Einzelfall unter Berücksichtigung der gesamten

Lebensverhältnisse zu entscheiden. (Bundessozialgericht, Urteil v.

26.10.1982; Az: 3 RK 28/82; BSG Urteil v. 22.05.1984; Az: 8 RK 45/83).

Siehe auch: Fax.

28. Schutzbrille

Hat ein Fehlsichtiger schon eine Brille, mit deren Hilfe er die Fehlsichtigkeit

ausgleichen kann, hat er nur unter bestimmten Umständen einen

Anspruch auf ein weiteres Hilfsmittel. Das ist etwa der Fall, wenn der Arbeitgeber

darauf besteht, daß am Arbeitsplatz Schutzbrillen getragen werden.

Das damit entstandene Bedürfnis nach einer Korrektions-Schutzbrille

stellt einen Ausgleich der Sehbehinderung am Arbeitsplatz dar. Nach der

Rechtsprechung ist die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit ein elementares

Grundbedürfnis. Handelt es sich bei der Erledigung von beruflichen

Tätigkeiten um ein Grundbedürfnis des Menschen, für das die Krankenversicherung

Hilfsmittel zur Verfügung stellen muß, dann hat die Krankenkasse

für den medizinischen Ausgleich einzustehen (Bundessozialgericht,

Urteil v. 15.11.1989; Az: 8 RKn 13/88).

Siehe auch: Sportbrille.

29. Sitzschalenstuhl

Ein Ortho-Sitzschalenstuhl gibt Gelähmten beim Sitzen einen besseren

Halt. Er ist als Hilfsmittel erstattungsfähig. In einem Fall, den das Bundessozialgericht

(BSG, Urteil v. 12.10.1988; Az: 3 RK 29/87) zu entscheiden

hatte, argumentierte die beklagte Krankenkasse, daß die Versicherte den

Sitzschalenstuhl ausschließlich für die Beschäftigung an ihrem Arbeitsplatz

benötige. Aus diesem Grunde seien die Träger der Sozialhilfe im

Rahmen der Eingliederungshilfe für die Kostenübernahme zuständig. Das

Bundessozialgericht sah das anders: „Das umstrittene Hilfsmittel ist [...]

notwendig, damit die Beigeladene [die Versicherte] überhaupt eine sinnvolle

Tätigkeit ausüben kann. Für sie kommt wegen ihrer Behinderung nur

eine sitzende Tätigkeit in Betracht. Eine solche Tätigkeit, gleich welcher

Art, ist ihr auf Dauer nur möglich, wenn ihr ein Sitzschalenstuhl zur Verfügung

steht. Die Ausstattung mit diesem Hilfsmittel bezweckt somit nicht

nur, daß die Beigeladene den Anforderungen einer bestimmten beruflichen

Beschäftigung gerecht werden kann, sondern daß sie überhaupt zu

einer Tätigkeit, nämlich zu der allein in Betracht kommenden Tätigkeit im
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Sitzen, befähigt wird. Erst durch dieses Hilfsmittel erlangt sie die Fähigkeit,

eine Arbeit zu verrichten. Die Herstellung und Erhaltung der Arbeitsfähigkeit

ist aber seit jeher die Aufgabe der Krankenversicherung.“

30. Spannungsumwandler für ein Druckbeatmungsgerät

Versicherte haben Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln, die erforderlich

sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern oder eine

Behinderung auszugleichen, soweit diese Hilfsmittel nicht als allgemeine

Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens anzusehen sind.

Der Leistungsausschluß für allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen

Lebens erstreckt sich nicht auf Zubehörteile und Betriebsmittel eines

von der Krankenkasse geleisteten Hilfsmittels. Wie aber bei allen Leistungsansprüchen

an die Gesetzliche Krankenkasse auch, müssen die

Leistungen nach § 33 SGB V ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich

sein; sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.

Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind oder allein der

Eigenverantwortung des Versicherten zuzurechnen sind, können nicht

bewilligt werden.

Ein an Schlafapnoe (Apnoe = Atemstillstand) erkrankter Versicherter, dem

ein elektrisch betriebenes Druckbeatmungsgerät zur Verfügung gestellt

wurde, hatte eine zusätzliche Ausstattung mit einem Spannungsumwandler

beansprucht, der an eine Autobatterie anschließbar ist, um auf Urlaubsreisen

von der üblichen Stromversorgung unabhängig zu sein. Dieser

Anspruch besteht nicht zu Recht (BSG, Urteil v. 06.02.1997 – 3RK

3/96). Der Anspruch ist unbegründet, weil die Zusatzausrüstung nicht im

Sinne des § 33 I 1 SGB „erforderlich“ und nicht im Sinne des § 12 I SGB V

„notwendig“ ist.

Die Krankenkassen sind zwar verpflichtet, auf besondere Wünsche der

Versicherten Rücksicht zu nehmen. Besondere Wünsche sind jedoch nicht

dazu geeignet, einen Leistungsanspruch über das notwendige Maß hinaus

zu begründen.

Dem Versicherten ist es zuzumuten, sein Leben so zu gestalten, daß er

sich zur Schlafenszeit an Orten aufhält, an denen ein normaler Stromanschluß

zur Verfügung steht.

Auch zur Vorsorge gegen Notfälle (Stromausfall) ist der Spannungsumwandler

nicht erforderlich. In Betracht zu ziehen sind in diesem Zusammenhang

nur Stromausfälle von einer Dauer, die ohne Schlaf nicht zu

überbrücken sind. Dieses kann für die Bundesrepublik Deutschland ebenso

wie für die Mehrzahl der anderen Staaten der Welt ausgeschlossen

werden.

Das Beatmungsgerät kann ohne den Spannungsumwandler überall dort

genutzt werden, wo es die üblichen Stromanschlüsse gibt. Das ist in Hotels,

Pensionen, Ferienwohnungen und in der Regel auch auf Campingplätzen

der Fall. Damit steht dem Versicherten eine große Auswahl an

Urlaubsmöglichkeiten zur Verfügung. Beschränkungen bei der Wahl der

Übernachtungsplätze sind im Hinblick auf die nicht unbegrenzte Belastbarkeit

der Solidargemeinschaft zumutbar.

Siehe auch: Beatmungsgerät.
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31. Sportbrille

Siehe Klagemuster.

32. Telefonlichtglocke

Eine Telefonlichtglocke kann unter bestimmten Voraussetzungen ein

notwendiges Hilfsmittel darstellen. Das Bundessozialgericht hat in seiner

Entscheidung (BSG, Urteil v. 09.04.1997; Az: RV 15/95) erklärt, daß die

Telefonlichtglocke geeignet ist, Taubheit oder hochgradige Schwerhörigkeit

auszugleichen, indem sie die ausgefallene Körperfunktion des Aufnehmens

akustischer Informationen ersetzt. Ihrer Eignung für den Ausgleich

der Behinderung steht nicht entgegen, daß anstelle des akustischen

Signals ein optisches tritt und die Informationen den Behinderten anstatt

über das geschädigte Ohr über die Augen erreichen. Auch der Umstand,

daß eine Telefonlichtglocke im Haus fest installiert wird, steht der Übernahmepflicht

nicht entgegen, weil sich das Hilfsmittel jederzeit ausbauen

und in einer anderen Wohnung installieren läßt.

Siehe auch unter Klingelleuchte, Schreibtelefon, Fax.

33. Toupet

Ein Toupet selbst dient keinem Heilzweck. Der Haarausfall als solcher

wird durch ein Toupet nicht beeinflußt. Allenfalls kämen durch den Haarausfall

hervorgerufene psychische Erkrankungen in Betracht. Bei männlichen

Versicherten ergibt sich aber nach den Feststellungen des Gerichts,

daß sie weder berufliche, noch soziale Nachteile durch den Verlust ihrer

Haare erleiden (Bundessozialgericht, Urteil v. 18.02.1991; Az: 3 RK

49/79). Es ist fraglich, ob Haarlosigkeit bei Männern überhaupt eine Beeinträchtigung

des Erscheinungsbildes darstellt.

34. Treppenraupe

Bei einer Treppenraupe handelt es sich um ein Gerät, das es auf elektromechanischem

Wege ermöglicht, sich mit einem Rollstuhl über Treppenstufen

fortzubewegen. Mit Hilfe der Treppenraupe wird die krankheitsbedingt

ausgefallene Gehfähigkeit in Bezug auf die Überwindung von Höhenunterschieden

ersetzt. Daß das Gerät die körperliche Behinderung nur

in geringem Umfang oder in einem bestimmten Teilbereich auszugleichen

vermag, schließt den Anspruch auf die Ausstattung mit diesem Hilfsmittel

nicht aus. Denn begrifflich muß ein Hilfsmittel nicht dazu dienen, die natürlichen

Funktionen eines nicht oder nicht mehr voll funktionsfähigen Körperorgans

wiederherzustellen; es reicht vielmehr aus, daß das Hilfsmittel

die beeinträchtigte oder ausgefallene Funktion ermöglicht, ersetzt, erleichtert

oder ergänzt. Die Ausstattung mit einer Treppenraupe übersteigt
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dann nicht das Maß des Notwendigen, wenn nur dieses Gerät den Behinderten

in die Lage versetzt, ohne Hilfe Außenstehender die Wohnung zu

verlassen oder in sie zurückzukehren. Es gehört zu den elementaren

Grundbedürfnissen des Menschen, seine Wohnung verlassen zu können

(Bundessozialgericht, Urteil v. 22.05.1994; Az: 8 RK 27/83).

35. Waage

Ist aufgrund einer behandlungsbedürftigen Dauererkrankung eine

Selbstkontrolle des Gewichts notwendig, müssen die Kosten für eine Präzisionswaage

übernommen werden. Eine geeichte Personen-Standwaage

ist auch nicht deshalb schon als allgemeiner Gebrauchsgegenstand anzusehen,

weil sie nicht nur zur präzisen Messung des Körpergewichts im

Rahmen der medizinischen Behandlung, sondern auch zur allgemeinen

Kontrolle des Körpergewichts verwendet werden kann. Geeichte Personen-

Standwaagen werden nämlich in dieser Weise nicht allgemein verwendet,

weil die mit ihnen erreichte Meßgenauigkeit (fehlerfreie und auf

hundert Gramm genaue Messung) im täglichen Leben nicht erforderlich ist

(Bundessozialgericht, Urteil v. 27.06.1985; Az: 8 RK 47/84).

36. WC-Automat

Bei einer WC-Automatik handelt es sich um eine WC-Sitzkombination

mit Warmwasserunterdusche und Warmlufttrocknung. Kann eine Person

die Körperpflege an sich selbst nicht vornehmen, weil ihre Arme infolge

von Krankheit nicht ausreichend funktionsfähig sind, so ist ein Gerät, das

diese Funktionseinbuße ausgleichen kann, ein Hilfsmittel, denn es ersetzt

natürliche Körperfunktionen und dient medizinischen Zwecken, nämlich

der Hygiene, also der Gesunderhaltung. Das Bundessozialgericht (BSG,

Urteil v. 19.12.1978; Az: 3 RK 26/78) führt in seiner Entscheidung aus,

daß es sich bei der WC-Automatik um eine Hilfe zur Erhaltung der Gesundheit

handelt, also zur Erhaltung des Zustandes, der bei der Eingliederung

in Lebensbereiche vorausgesetzt wird. Durch das Hilfsmittel der WCAutomatik

werden nicht erst die Folgen und Auswirkungen der Behinderung

in verschiedenen Lebensbereichen ausgeglichen, sondern es wird

die ausgefallene Funktion der oberen Extremitäten (nicht ausreichend

funktionsfähige Arme) selbst ersetzt. Die Gesetzliche Krankenversicherung

ist jedoch nur verpflichtet, Aufwendungen zu übernehmen, die beim

Kauf einer WC-Automatik und ihrer Montage auf eine bereits vorhandene

normale Closettanlage entstehen, darüberhinausgehende Kosten für auf

den Behinderten zugeschnittene WC-Automatik-Anlage sind nicht erstattungspflichtig.

37. Zimmerfahrstuhl

Patienten, die aufgrund einer Erkrankung nicht in der Lage sind, ohne

fremde Hilfe zu stehen, zu gehen und sich im Zimmer zu bewegen, haben
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Anspruch auf einen elektrisch betriebenen Zimmerfahrstuhl, wenn sie wegen

ihrer Erkrankung nicht in der Lage sind, sich mit einem normalen Rollstuhl

fortzubewegen. Der Zimmerfahrstuhl ist ein notwendiges Hilfsmittel,

weil er das „Gehen“ ersetzt. Bei einer besonders starken Behinderung ist

es zudem unerheblich, daß der Freiheitsraum des Behinderten durch den

Zimmerfahrstuhl objektiv nur geringfügig erweitert wird. Subjektiv nämlich

ist die Erweiterung des Freiheitsraums erheblich, wenn eine besonders

schwerwiegende Behinderung vorliegt. So kann der Behinderte beispielsweise

Sonneneinstrahlung oder Zugluft ausweichen, in einen anderen

Raum, an ein Fenster oder eine Tür fahren, um dort etwas zu sehen oder

sich bemerkbar zu machen und dergleichen mehr. (Bundessozialgericht,

Urteil v. 24.08.1978, Az: 5 RKn 19/77).

Siehe auch: Krankenfahrstuhl, faltbarer.
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III. Das Widerspruchsverfahren

Wenn man gegen den ablehnenden Bescheid zur Bewilligung eines

Hilfsmittels einer Krankenkasse Widerspruch einlegt, hat das nicht die

gleiche Wirkung wie ein Gerichtsverfahren. Vielmehr muß die Krankenkasse

ihren eigenen Bescheid nochmals überprüfen. Dabei muß sie alle

im Widerspruch vorgetragenen Argumente berücksichtigen. Das Widerspruchsverfahren

ist kostenfrei und kann von jedem Bürger selbst eingeleitet

und betrieben werden. Der Widerspruch muß binnen eines Monats

nach Bekanntgabe des Bescheids bei der Krankenkasse eingereicht werden.

Der Widerspruch muß während dieser Vier-Wochen-Frist nicht begründet

werden. Die Begründung kann man nachreichen. Für die Formalien

und die Begründung nachfolgend ein Muster:

Kurt Hiller Bremen, den 19.01.2006

Feldstraße. 1

28203 Bremen

An die

XYZ-Krankenkasse

...

...

Widerspruch

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen Ihren Bescheid vom 03.01.2006 (Aktenzeichen: ...) lege ich Widerspruch

ein.

Mit der Ablehnung meines Antrags auf Übernahme der Kosten für die Badeprothese

bin ich nicht einverstanden. Ich bin vielmehr der Auffassung,

daß Sie die Kosten für dieses Hilfsmittel übernehmen müssen. Eine sogenannte

Schwimm- oder Badeprothese ist eine wasserfeste Prothese, die

das Gehen auf naßglattem, rutschigem Boden in Schwimmhallen, in Freischwimmbädern

und an Badestränden ermöglicht oder erleichtert oder

beim Schwimmen selbst einen Ausgleich der körperlichen Behinderung

bewirkt. Sie ist, worauf schon ihre Bezeichnung hinweist, wie jede andere

Prothese auch, ein Körperersatzstück. Sie ersetzt den nicht mehr vorhandenen

Körperteil: In meinem Fall den linken Unterschenkel. Schon allein

deshalb handelt es sich um einen Gegenstand der Krankenpflege. Darüber

hinaus ist eine Badeprothese ein orthopädisches Hilfsmittel, das unmittelbar

auf den Ausgleich meiner Behinderung gerichtet ist. Sie dient

nämlich der Ausübung der durch die Amputation beeinträchtigten Funktion

meines linken Beines. Hinzu kommt, daß das Schwimmen für mich eine

besondere Bedeutung hat. Als Unterschenkelamputiertertem bleiben mir

nicht viele Sportarten, um einer Verschlechterung meines Gesundheitszustandes

vorzubeugen. Das Schwimmen ist in meinem Falle aus diesem

Grunde keine bloße Freizeitbetätigung, sondern dem gesundheitlichmedizinischen

Bereich zuzuordnen. Diese Zuordnung ist bei der Prüfung,
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ob die Krankenkasse zur Hilfsmittelgewährung verpflichtet ist, mit zu berücksichtigen.

Dabei kommt es nach der Rechtsprechung nicht darauf an,

ob das Schwimmen ärztlich verordnet worden ist. Die Ausstattung mit einer

Badeprothese ist auch eine notwendige Maßnahme, weil ich im

Schwimmbad eine gewöhnlich Prothese nicht tragen kann. Ich bin auf eine

wasserfeste Prothese angewiesen. Außerdem besteht für mich innerhalb

des Schwimmbades das Bedürfnis, die körperliche Versehrtheit meiner

äußeren Erscheinung so weit wie möglich auszugleichen. Die Badeprothese

ist aber auch schon aus dem Grunde notwendig, um das Schwimmen

zu ermöglichen, und zwar auch dann, wenn sie nicht zum Schwimmen

selbst, sondern nur außerhalb des Wassers zum Gehen gebraucht

wird. Denn das Schwimmen im Schwimmbad ist mir als Beinamputiertem

im Rahmen des Zumutbaren nur möglich, wenn ich ohne Gefährdung

meiner Gesundheit (ohne die Gefahr des Ausgleitens und des Hinstürzens)

zum Schwimmbecken und ins Wasser gelangen kann. Es ist nicht

ersichtlich, daß derselbe Zweck in ausreichendem Maße durch ein preisgünstigeres

Hilfsmittel erfüllt wird.

Die beantragte Prothesenart ist im Hilfsmittelkatalog verzeichnet. Die

Kosten sind zudem, wie von der höchstrichterlichen Judikatur (Bundessozialgericht,

Urteil v. 10.10.1979; Az: 3RK 30/79) entschieden worden ist,

von den Krankenkassen zu erstatten.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)

Unter Berücksichtigung des Widerspruchs prüft die Krankenkasse die

Sach- und Rechtslage erneut. Entweder wird dann den Einwänden des

Widerspruchs Rechnung getragen oder der Widerspruch wird durch einen

sogenannten Widerspruchsbescheid zurückgewiesen. Gegen diese Ablehnung,

das heißt den Widerspruchsbescheid, kann man Klage vor dem

Sozialgericht erheben. Ist der Widerspruchsbescheid mit einer Rechtsmittelbelehrung

versehen, muß die Klage - dieser Belehrung Rechnung tragend

- innerhalb eines Monats erhoben werden, andernfalls wird der Widerspruchsbescheid

bindend. Dazu im Folgenden einige Hinweise.

VI. Das Klageverfahren

Zuständig für die Klage gegen den Widerspruchsbescheid der Krankenkassen

sind die Sozialgerichte. Das Verfahren vor den Sozialgerichten

ist grundsätzlich kostenfrei. Wenn das Verfahren verloren geht, braucht

man die Kosten der Gegenseite nicht zu übernehmen. Es herrscht kein

Anwaltszwang, das heißt jeder Bürger kann sich selbst vertreten. Wenn

man für das Klageverfahren allerdings die Hilfe eines Rechtsanwalts in

Anspruch nimmt, muß man diese Kosten übernehmen, wenn die Klage

ganz oder teilweise abgewiesen wird und man keine Rechtsschutzversicherung

abgeschlossen hat oder Prozeßkostenhilfe gewährt wird.

Die Klageschrift, die man möglichst dreifach bei Gericht einreicht, soll folgende

Angaben enthalten: Den Namen und die Anschrift des Klägers (wer

25

die Klage einlegt), den Adressaten der Klage (gegen wen sie sich richtet;

zum Beispiel die Krankenkasse); weiter: Die Angabe des Klagegegenstandes

(wogegen die Klage sich richtet; zum Beispiel gegen den Bescheid

der Krankenkasse in Form des Widerspruchsbescheides. Das Datum

des Bescheides und des Widerspruchsbescheides ist anzugeben).

Zudem muß das Klagebegehren deutlich werden (was beantragt wird. Eine

bestimmte Formulierung des Antrags - so wie im Muster - ist nicht erforderlich.

Allerdings muß klar zum Ausdruck kommen, welches Ziel mit

der Klage verfolgt wird. Schließlich muß die Klage begründet werden, das

heißt, es muß deutlich werden, mit welcher Begründung die Leistung oder

Feststellung begehrt wird. Bei der Begründung der Klage kann man sich

an den Argumenten orientieren, die man schon im Widerspruchsverfahren

vorgebracht hat. Allerdings sollte man zusätzlich die Begründung des Widerspruchsbescheids

aufgreifen und widerlegen. In der Begründung der

Klageschrift bezeichnet man sich selbst nicht mit Namen oder in der ersten

Person („ich“), sondern stets als Klägerin oder Kläger; die Krankenkasse

wird immer als Beklagte benannt. Die Klage schließt man ab mit:

Ort, Datum und Unterschrift (des Klägers oder seines Vertreters). Für die

Formalien und die Begründung nachfolgend ein Muster:

An das

Sozialgericht Bremen, den 19.01.2006

Klage

der Hannelore Massel, Klägerin,

vertreten durch ihre Eltern Barbara und Kurt Massel,

Olgastraße 1, 28203 Bremen

gegen

die XYZ-Krankenkasse, Beklagte,

(Adresse)

vertreten durch den Vorstand, (namentliche Bezeichnung)

Ich erhebe Klage und beantrage,

die Beklagte unter Änderung ihres Bescheides vom 20. September 2006

in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 10. Januar 2006 zu

verurteilen, mir Kostenerstattung für eine Sportbrille zu gewähren.

Begründung:

Die 1993 geborene und durch ihre Eltern gesetzlich vertretene Klägerin ist

bei der Beklagten im Rahmen der Familienversicherung versichert und

besucht ein Gymnasium. Sie ist erheblich kurzsichtig und mit einer normalen

Brille ausgestattet. Die Eltern der Klägerin stellten am 20. Juni 2005

bei der Beklagten den Antrag, zusätzlich eine Sportbrille zu gewähren. Die

Beklagte lehnte den Antrag mit Bescheid vom 20. September 2005 ab.
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Der Widerspruch blieb ohne Erfolg und wurde mit Widerspruchsbescheid

vom 10. Januar 2006 zurückgewiesen. Aus diesem Grunde war Klage geboten.

Die Beklagte ist der Auffassung, daß eine gewöhnliche Brille für die Klägerin

ausreichen muß. Die Klägerin ist hingegen der Ansicht, daß auch eine

Sportbrille, ganz wie eine gewöhnliche Brille, dem Zwecke dient, eine körperliche

Behinderung, nämlich eine Sehbehinderung, auszugleichen. Damit

erfüllt sie den Zweck eines Hilfsmittels. Sie ist auf den Ausgleich der

körperlichen Behinderung selbst gerichtet, sie beschränkt sich also nicht

lediglich auf den Ausgleich von Folgen und Auswirkungen der Behinderung

in besonderen Lebensbereichen. Der medizinischen Notwendigkeit

einer Ausstattung mit einer Sportbrille steht auch nicht entgegen, daß die

Klägerin bereits mit einer Brille ausgestattet ist. Dem Anspruch kann nicht

entgegenstehen, daß die durch die „Sportsehhilfe“ ermöglichte sportliche

Betätigung nicht ihrerseits medizinisch notwendig ist. Liegt nämlich eine

körperliche Behinderung vor und kann diese durch ein Hilfsmittel ausgeglichen

werden, so ist grundsätzlich die Behinderung selbst ein ausreichender

medizinischer Grund für die Bereitstellung des Hilfsmittels. Die

natürlichen Funktionen der Körperorgane und -glieder benötigt der

Mensch in allen Lebensbereichen. Ein behinderungsbedingter Funktionsausfall

macht daher grundsätzlich einen möglichst umfassenden Ausgleich

im Rahmen der normalen Lebensführung erforderlich. Die Klägerin ist auf

die Sportbrille besonders im Rahmen ihres Schulbesuches angewiesen.

Für die Klägerin als Schülerin gehört es zur normalen Lebensführung, die

Schule zu besuchen und am Unterricht und eben auch am Sportunterricht

teilzunehmen. Die Wiederherstellung oder Verbesserung der durch eine

Behinderung beeinträchtigten Fähigkeit, am Sportunterricht teilzunehmen,

muß im Rahmen der Hilfsmittelgewährung ebenso Berücksichtigung finden

wie die Wiederherstellung und Verbesserung einer durch die Behinderung

beeinträchtigten Arbeitsfähigkeit. Die Verpflichtung zur Ausstattung

mit einem weiteren Hilfsmittel kann auch notwendig sein, wenn ein Hilfsmittel

nicht ständig getragen und nur mit einer doppelten Ausstattung ein

ausreichender Ausgleich der Behinderung erreicht werden kann. Dementsprechend

hat die Klägerin einen Anspruch auf Versorgung mit einer

Sportbrille. Dies entspricht auch der höchstrichterlichen Rechtsprechung

(vgl. Bundessozialgericht, Urteil v. 22.07.1981; Az: 3 RK 56/80).

(Unterschrift)

V. Der weitere Rechtsweg

Das Sozialgericht ermittelt nach Eingang der Klage den Sachverhalt

von Amts wegen. Das heißt: es prüft eigenständig den Anspruch des Klägers

unter jedem in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkt. Das

Gericht entscheidet in der Regel im Rahmen einer mündlichen Verhandlung,

zu welcher der Kläger und die Beklagte geladen werden. Unter Umständen

werden auch Zeugen oder Gutachter vernommen. Geht die Entscheidung

des Sozialgerichts nicht zur Zufriedenheit des Klägers aus, be27

steht die Möglichkeit, gegen das Urteil Berufung beim Landessozialgericht

einzulegen. Bei der Berufung findet quasi ein erneuter Prozeß statt, bei

dem alle rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten erneut geprüft werden.

Die Berufung muß innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils

schriftlich beim Landessozialgericht eingelegt werden. Die Berufungsschrift

soll das angefochtene Urteil bezeichnen, einen bestimmten

Antrag enthalten und die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel

angeben.

Die Berufung bedarf der besonderen Zulassung durch das Sozialgericht,

wenn lediglich ein Bagatellbetrag (bis 500,- Euro) streitig ist. Läßt das Sozialgericht

die Berufung nicht zu, so kann man dagegen mit der sogenannten

Nichtzulassungsbeschwerde vorgehen, über die dann das Landessozialgericht

entscheidet. Bei wiederkehrenden oder laufenden Leistungen

für mehr als ein Jahr ist die Berufung stets zulässig Auch im Verfahren

vor den Landessozialgerichten kann man sich selbst vertreten. Es

gelten im wesentlichen dieselben Grundsätze wie beim Verfahren vor dem

Sozialgericht. Das Landessozialgericht entscheidet in der Regel endgültig.

Es kann allerdings auch die Revision zum Bundessozialgericht in Kassel

zulassen (zum Beispiel wegen der grundsätzlichen Bedeutung der

Rechtssache). Läßt das Landessozialgericht die Revision nicht zu, kann

man Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundessozialgericht erheben und

sich auf diese Weise die Revision erstreiten. Das Rechtsmittel der Revision

kann allerdings nur auf eine Rechtsverletzung gestützt werden. Die

Revision ist keinen neue Tatsacheninstanz: Der Lebenssachverhalt wird

nicht erneut geprüft. Geprüft wird ausschließlich, ob die vorherigen Gerichte

das Recht richtig ausgelegt haben. Vor dem Bundessozialgericht

kann man sich nicht mehr selbst vertreten. Daß heißt: Man kann weder

rechtswirksam das zulässige Rechtsmittel (Revision) einlegen, noch

Schriftsätze einreichen. Es besteht Vertretungszwang. Damit entstehen

Kosten. Zur Prozeßvertretung zugelassen ist jeder bei einem deutschen

Gericht zugelassene Rechtsanwalt genauso wie Vertreter von sozialen

Verbänden und Gewerkschaften. Gegen ein Urteil des Bundessozialgerichts

gibt es dann kein Rechtsmittel mehr.
